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57/2022  Rundschreiben  -  ergeht  per  Mail  an:

1.  den Präsidenten  der  Österreichischen  Ärztekammer

2. alle Obleute  und Obleute-StelIvertreter  der  Landeskurien  niedergelassene  Ärzte

3. die Präsidenten jener Landesärztekammer, die aufgrund  ihrer Berufsausübung  Angehörige

der  Kurie  niedergelassen  Arzte sind:  Präs. Dr. Opriessnig,  Präs. Dr. Schlögel,

Präs.  Dr. Kastner,  Präs.  MR Dr. Walla,  Präs.  MR Dr. Steinhart

4.  den Obmann  der Bundessektion Ärzte für  Allgemeinmedizin  und approbierte  Ärzte

5. den geschäftsführenden Obmann der Bundessektion Fachärzte  sowie  die drei Bundesspre-

cher

6. den Obmann  der  Bundessektion  Turnusärzte

7. BKAA-Vertreter  -  via BKAA-Sekr.

sowie  zur  Information  an:

8. alle Landesärztekammern
Wien, 18.08.2022
Dr. JS/ BeS

Betriffl:  eRezept  -  Rezepturbefugnis  für  Wahlärztlnnen

Sehr  geehrte  Damen  und  Herren!

Die Sozialversicherungsträger  haben sich entschlossen  eine österreichweit  einheitliche

Rezepturbefugnis  für Wahlärzte  einzuführen.  Dabei gelten  folgende  Regelungen:

o Wahlärzte,  die bis dato keine  Rezepturbefugnis  (oder  nur  ein eingeschränktes

Rezeptierrecht)  hatten,  können  diese nun beantragen.  Voraussetzung  dafür  ist die

Anschaffung  des e-Card Systems  und die Nutzung des e-Rezeptes  und des  ABS-

Systems.

o Wahlärzte,  die bereits  ein Rezeptierrecht  hatten, sind nicht gezwungen  auf  das  e-

Card System umzusteigen.  Es werden  weiterhin  Rezeptformulare  von der  Kranken-

versicherung  zur  Verfügung  gestellt.

Llns wurde mitgeteilt,  dass es momentan  zu Lieferschwierigkeiten  bei einzelnen  e-Card

Komponenten  (v.a. Lesegeräten)  kommt  und daher die elektronische  Nutzung noch nicht

sofort  möglich  ist. In der Übergangszeit  -  bis die technischen  Vüraussetzungen  erfüllt  sind

können  aber  Papierrezepte  ausgestellt  werden.  Diese  können  über  die regionale  Aus-

senstelle  der  ÖGK  bestellt  werden.
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Anbei  finden Sie ein Muster  dieser  Regelung,  die die Träger  den Wahlärztlnnen  ab sofort

anbieten  werden.  Bitte um Weiterleitung  in threm Wirkungskreis.

Mit fre  n G

Dr. Johannes  Steinhart
Präsident
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